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Gemeinde Pähl 
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Gemeinde Pähl, Kirchstraße 7, 82396 Pähl Hausadresse: Kirchstraße 7, 82396 Pähl 

 

Gemeinde Pähl 
Kirchstraße 7 

 
82396 Pähl 
 

 
 

 
 
 
Ihre Nachricht vom/Zeichen         Unser Aktenzeichen Bearbeiter, Zimmer    Telefon/Fax Tag 

       140 25/2019 Frau Keuchel        08808/9204-11 16.12.2025 
     Fax: 08808/9204-40 
  

 

Vollzug der Straßenverkehrsordnung (StVO); 

Verbot für Radverkehr (Z 254) und Verbot für Fußgänger (Z 259) 

 

Anlage: 

Lageplan 

 
 

Die Gemeinde Pähl erlässt als örtlich und sachlich zuständige Straßenverkehrsbehörde gemäß  
§ 44 Abs. 1 und § 45 Abs. 1 und 4 der Straßenverkehrsordnung (StVO) und Art. 4 des Gesetzes 

über Zuständigkeiten im Verkehrswesen (ZustGVerk) folgende  
 
 

Verkehrsrechtliche Anordnung: 
 

I. 

 
Die Wege in der Pähler Schlucht sind nicht mehr in einem verkehrssicheren Zustand . Die 

Gemeinde Pähl kann der notwendigen Verkehrssicherungspflicht nicht nachkommen, da bis heute 
kein rechtsmittelfähiger Bescheid der Regierung von Oberbayern zur Erlaubnis der Herstellung der 

Wege vorliegt. Da die Sicherheit der Besucher der Schlucht nicht mehr gewährleistet werden kann, 
wir diese bis auf weiteres gesperrt. 
 

Aus diesem Grund ordnet die Gemeinde Pähl in der Sternstraße auf Höhe der Hausnummern 27 
und der Abzweigung Monatshauser Straße ein Verbot für Radverkehr (Z 254) und Fußgänger (Z 

259) mit dem Hinweisschild 
 

„Pähler Schlucht“ 

 

Bitte beachten Sie: Wir haben Gleitzeit. 

Unsere Mitarbeiter erreichen Sie telefo- 

nisch am sichersten in der „Kernzeit“ 
 

Mo.-Fr.   08.00-12.00 Uhr 

Mo.,Di.,Mi.,  14.00-16.00 Uhr 

Do.   14.00-19.00 Uhr 
 

Parteiverkehr: 

Mo.,Di.,Mi.,Fr.  08.00-12.00 Uhr 

Do.   16.00-19.00 Uhr 
 

E-Mail: regina.promberger@paehl.bayern.de 
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an, außerdem für den Zugang zur Pähler Schlucht am Ende der Oberen Burgleite nach der 
Hausnummer 15 und dem Zugang bei der Flurnummer 407/6 (Verkehrsrechtliche Anordnung). 

 
 

 

II. 

 

Nr. I dieser Anordnung ist durch Anbringen folgender Verkehrszeichen (siehe beigefügten 
Lageplan) kenntlich zu machen: 

 
 
Nr. 1:  Z 254 (Verbot für Radverkehr) und Z 259 (Verbot für Fußgänger) mit 

Hinweisschild „Pähler Schlucht 
 

Nr. 2:  Z 254 (Verbot für Radverkehr) und Z 259 (Verbot für Fußgänger) 
 
Nr. 3:  Z 254 (Verbot für Radverkehr) und Z 259 (Verbot für Fußgänger) 

 
 

III. 

 
Diese Anordnung wird mit ihrem Vollzug wirksam. 

 
 
 

 
H. Keuchel 
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